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Stadt Vreden  
Der Bürgermeister 

Fachabteilung II.3 - Schule, Sport und Kultur 

 

 

 

            

 

 

Anmeldung zur Teilnahme an der 

Offenen Ganztags Schule (OGS)  
 

Teilnahme ab _____________________________ 

 

Die Anmeldung ist verbindlich für ein Schuljahr vom 01.08. bis 31.07. und verlängert sich 

automatisch für das folgende Schuljahr, wenn das Kind nicht bis zum 31.03. des lfd. 

Schuljahres abgemeldet wird. 

Kind:   weitere(s) Geschwisterkind(er) mit OGS Betreuung: 

 

Name:   _________________  _________________ ________________ 

Vorname:  _________________  _________________ ________________ 

Geburtsdatum: _________________  _________________ ________________ 

Straße, Nr.:  _________________  _________________ ________________ 

PLZ, Ort:  _________________  _________________ ________________ 

Klasse:   _________________  _________________ ________________ 

 

 

Eltern:   Mutter:   Vater: 

Name:   _________________  _________________ 

Vorname:  _________________  _________________ 

Straße, Nr.:  _________________  _________________ 

PLZ, Ort:  _________________  _________________ 
Personensorgeberechtigt:       ja       nein         ja       nein        beide 
 

Bezüglich der Festlegung des Elternbeitrages erhalte ich eine gesonderte Mitteilung. Die Eltern haben 

entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit monatliche Beiträge zu leisten. Ich verpflichte 

mich zur Zahlung des Beitrages. Mir ist bekannt, dass ich bis zum Nachweis des tatsächlichen 

Einkommens zur Zahlung des höchsten Beitrages -aktuell 128,00 € monatlich- verpflichtet bin. 

Geschwisterkinder zahlen zusätzlich einen monatlichen Beitrag von 13,00 € /Kind ohne weitere 

Einkommensprüfung. Rückwirkende Änderungen, die zu geringeren Elternbeiträgen führen, sind vier 

Wochen nach Bescheid nicht mehr möglich. Die Beiträge werden per SEPA-Lastschriftmandat 

eingezogen. 
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Mir ist bekannt, dass im offenen Ganztag ein gemeinsames Mittagessen eingenommen wird. Hiermit 

erkläre ich, dass zusätzlich anfallende Kosten von mir nach Aufforderung direkt an die jeweilige 

Schule gezahlt werden. 

Ebenso bestätige ich, dass ich über den Datenschutz der Stadt Vreden informiert worden bin. 

 

 

 

Abmeldung: 

Eine vorzeitige, unterjährige Abmeldung durch den/die Personensorgeberechtigten ist nur zum 

01.10. oder 01.02. des lfd. Schuljahres möglich. Eingang der Kündigung vier Wochen vor gewähltem 

Kündigungsdatum. 

 

In begründeten Ausnahmefällen kann der Beitragszeitraum auf schriftlichen Antrag verkürzt werden. 

Ein begründeter Ausnahmefall liegt vor: 

 bei Änderung der Personensorge für das Kind 

 bei Wechsel der Schule 

 durch eine durch die Schulleitung festgelegte Ausnahme. 

 

In diesen Fällen endet die Zahlungspflicht mit einer Frist von vier Wochen zum 1. des Folgemonats. 

 

Die Abmeldung erfolgt schriftlich bei der Schule oder beim Schulamt der Stadt Vreden. 

 

Ausschluss: 

Ein Kind kann durch die Stadt Vreden als Schulträger in Absprache mit der Schule von den 

Angeboten der OGS ausgeschlossen werden, insbesondere wenn: 

 die erforderliche Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten nicht mehr möglich 

gemacht wird 

 die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben unrichtig waren bzw. sind oder 

 die Personensorgeberechtigten ihrer Beitragspflicht und ggf. die Zahlung für das Mittagessen 

nicht oder nicht in voller Höhe nachkommen. Bei nachträglicher Zahlung besteht keine 

Pflicht, das Kind wieder aufzunehmen. 

 

 
https://www.vreden.de/datenschutz 

 

 

 

______________________    __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

https://www.vreden.de/datenschutz

